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Forum Donnerstag, 24. August 2023

Ratgeber

BrauchtNachbarfürWärmepumpeeineBaubewilligung?
RechtMeinNachbar plant denBau einer neuen, aussen aufgestelltenWärmepumpenahe derGrundstücksgrenze.
Ich habe an sich nichts dagegen,möchte aber durch die Pumpenicht gestört werden.Wasmuss derNachbar dabei
beachten?Wie könnte ichmich gegebenenfalls gegenLärm-Emissionenwehren?

Grundeigentümermüssen bei
derUmsetzung nachhaltiger
Energieerzeugung bau- und
umweltrechtlicheBestimmun-
gen beachten.Die Erstellung
einer (insbesondere aussen
platzierten) Luft/Wasser-Wär-
mepumpe stellt grundsätzlich
einen baubewilligungspflichti-
genTatbestand imSinne von
Art. 22RPGdar.

Der bauendeNachbarmuss
folglich ein Baugesuch einrei-
chen und die Einhaltung der
öffentlich-rechtlichen Baube-
stimmungen nachweisen. In
der Praxis bereiten vor allem
die Einhaltung der geltenden
Grenzabstände sowie der
Lärmschutzgrenzwerte bzw.
allgemeinen Immissions-
schutzgrenzwerte Probleme.

Wärmepumpenkönnen
Lärmverursachen
Aussen aufgestellteWärme-
pumpen verursachenLärmund

führenAbluft ab. Von allfälli-
gen unzulässigenEmissionen
möchteman sich alsNachbar
schützen.Die einschlägigen
Grenzabstände (für Kleinbau-
ten) sind den geltendenBauge-
setzen desWohnsitzkantons zu
entnehmen.Weitermuss der
Nachbar imBaugesuch die
Einhaltung der Lärmschutz-
grenzwerte nachzuweisen.
Dabei gilt fürWohnzonen die

Empfindlichkeitsstufe II – Pla-
nungswert von 55 dB(A) am
Tag und45 dB(A) in derNacht.

AufwandundLärmschutz
imVerhältnis zueinander
Damit ist es aber noch nicht
erledigt, denn das umwelt-
schutzrechtliche Vorsorgeprin-
zip gebietet, dass unabhängig
von derUmweltbelastung
Emissionen (das heisst hier der
Lärmbei Austritt aus der
Anlage sowie der Luftstrom)
imRahmen der Vorsorge so
weit zu begrenzen sind, als dies
technisch und betrieblich
möglich undwirtschaftlich
tragbar ist. Bei Anlagen, wel-
che die lärmschutzrechtlichen
Planungswerte (vgl. oben)
einhalten, kommen zusätzliche
Massnahmen zumLärmschutz
im Sinne der Vorsorge jedoch
nur in Betracht, wenn sich
dadurchmit relativ geringem
Aufwand einewesentliche

zusätzliche Reduktion von
mindestens 3 dB der Emissio-
nen erreichen lässt.

DasVorsorgeprinzip kann
also trotz prinzipieller Einhal-
tung der Lärmschutzgrenzwer-
te die Anordnung vonLärm-
schutzmassnahmenbedingen.
Denkbar sindMassnahmen
wie: Verlegung derWärme-
pumpe an einen anderen
Standort (oder Innenstandort),
baulicheMassnahmenwie eine
Schalldämmhaube/Lärm-
schutzwand oder auch betrieb-
licheEinschränkungen,wobei
bei Letzteren dieHeizleistung
einerWärmepumpe zwingend
mitzuberücksichtigen ist.

Sollten Sie der Ansicht sein,
die geplanteWärmepumpe
IhresNachbars sei nicht bewil-
ligungsfähig,müssen Sie
während derAuflagedauer des
Baugesuchs die je nachKanton
unterschiedlichenRechtsmittel
einleiten. In IhremWohnsitz-

kantonAargauwäre eine
Einwendung (Einsprache) bei
derGemeindeexekutive zu
erheben.Wer es unterlässt,
während dieserDauer ein
Rechtsmittel zu ergreifen,
verwirkt seineRechtsansprüche
nachhaltig.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr. an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Jacqueline Alf, MLaw
Rechtsanwältin , Voser Rechts-
anwälte, Baden; www.voser.ch

Kurzantwort

Die Erstellung einer im Aussen-
bereich platzierten Luft/Wasser-
Wärmepumpe stellt grundsätzlich
einen baubewilligungspflichtigen
Tatbestand dar. Der bauende
Nachbar muss ein Baugesuch
einreichen und die Einhaltung der
öffentlich-rechtlichen Baubestim-
mungen nachweisen. (heb)

Glaubwürdigkeit stehtbei zu
vielenWahllistenauf demSpiel
«Rekordhoher Ansturm auf
Sitze in Bern»,
Ausgabe vom 22. August

DieMitte präsentiert für die
National- und Ständeratswah-
len auf 11 vollen Listen 100 (!)
Kandidierende. Kannman
machen, wennman das als
sinnvoll erachtet.

DieMitte könnte auch auf
rund 100 Listen rund 1000
Kandidierende zurWahl
stellen.Warumeigentlich
nicht?Wäre auch erlaubt!
Vermutlich deshalb nicht, weil
sie dann vollends ihreGlaub-
würdigkeit als ernst zu neh-
mende Partei verlierenwürde.

Stellt sich die Frage, ob die
Mittemit 100Kandidierenden
nicht bereits ihreGlaubwürdig-

keit verloren hat odermindes-
tensmassiv aufs Spiel setzt. Es
geht ihr nämlich nicht darum,
100Menschen nur schon die
entferntesteMöglichkeit einer
Wahl zu ermöglichen. Nein, es
geht nur und ausschliesslich
umWahltaktik.Man sucht
selbstlose Stimmenfänger,
weniger höflich ausgedrückt
«Kanonenfutter»! Und zeigt
damit, wiewenig ernst es die
MittemitWählerinnen und
Wählern nimmt. Nicht alles,
was erlaubt ist, zeugt auch von
Respekt vor denWählenden!
Ob sich diesewirklich veräp-
peln lassenwollen, wird sich
dann amAbend des 22. Okto-
bers zeigen.

RenéWigger, Luzern

Der Schmetterling heisstGoldeneAcht, nach der hier gut sichtbaren
Zeichnung. Leserbild: Bruno Schuler, Buochs

Er trägt seinen Namen auf dem Flügel DamitdasGesundheitswesenbezahlbarbleibt
«Prämien steigen –
wie weiter?»,
Ausgabe vom 21. August

DasGesundheitswesen in der
Schweiz ist ein komplexes
System.Dermedizinische
Fortschritt war in den letzten
Jahren beträchtlich, so dass es
heutemöglich ist, viele Krank-
heiten zu heilen, die früher
nicht behandelbar waren. Jede
und jeder wünscht sich im
Krankheitsfall die bestemedi-
zinische Versorgung. Der Arzt
oder die Ärztin soll allesmög-
lich tun, damit der Patient oder
die Patientinwieder ganz
gesundwird. Denn dieGe-
sundheit ist dasWichtigste,
was derMensch haben kann.

Dadurch nehmen die
Kosten für diemedizinischen
Behandlungen zu, in der ersten

Hälfte dieses Jahres bis zu
10 Prozent, und das schlägt
sich in denKrankenkassenprä-
mien nieder. Seit über 20
Jahren steigen diese unge-
bremst an. Ein Ende ist nicht in
Sicht. Für 2,2MillionenMen-
schen (also fast einen Viertel
der Bevölkerung) in der
Schweiz sind die Krankenkas-
senprämien nichtmehr bezahl-
bar. Auf der anderen Seite hat
jede Person, unabhängig von
Einkommen undAlter das
Recht auf eine ausgezeichnete
und finanzierbaremedizini-
sche Versorgung. Ist esmög-
lich, eine guteGesundheitsver-
sorgung und bezahlbare Prä-
mien zu haben?Wie kann so
ein System funktionieren?Was
muss der Bundesrat tun, was
müssen die Bürgerinnen und
Bürger tun? Es ist einiges nötig.

Somüssen die Arbeitsbedin-
gungen für Pflegefachkräfte
verbessert werden. Sie sollen
mehr Verantwortung überneh-
men können. Es braucht eine
bessereDigitalisierung im
Gesundheitswesen, damit
Doppelspurigkeiten und eine
Überversorgung vermieden
werden. Auch das Spitalange-
bot in denKantonen soll besser
koordiniert werden. Die Kos-
tenbremse-Initiative derMitte
Partei fordert, dass alle Akteu-
re imGesundheitswesen zur
Lösung beitragen und die
Kostensenkung umsetzen.
Damit das Versorgungssystem
der Schweiz eines der besten
weltweit und bezahlbar bleibt.

AhmedM. El Ashker, Grosswangen,
Nationalratskandidat dieMitte,
Gesundheitsliste

Stadtkönnteauf Landwirtschaftslandhandeln
«Stadt Luzern: Grüne nehmen
Futtermittelproduktion ins
Visier»,
Ausgabe vom 25. Juli

Der Artikel zeigt: Die Stadtver-
waltung und Stadtregierung
von Luzern haben einenmassi-
venHebel, um vorbildlich
aufzuzeigen, wie eine zu-
kunftsgerichtete, ökologische
und nachhaltige Landwirt-
schaft aussehen könnte. Dass
die Stadt 239Hektaren eigenes
Landwirtschaftsland besitzt,
ist diesbezüglich ein Segen.

Oder besser gesagt:Wäre
ein Segen. Denn bislang unter-
lässt es die Stadt in fahrlässiger
Weise, den Bauern, die das
Land gepachtet haben, ökolo-

gische Vorgaben zumachen.
Das ist absolut unverständlich.
Dass auf städtischemLand
Tiere gequält werden –was
unzweifelhaft gegeben ist,
denn jedeMutterkuh leidet
jämmerlich, wennman ihr das
Kalbwegnimmt – von den
Mastkälbern ganz zu schwei-
gen – ist schockierend und
einermodernen Stadt unwür-
dig. Dass auf städtischemLand
keine Schweine zu Tode ge-
quält werden, sollte eine
Selbstverständlichkeit sein, ist
es aber offenbar nicht.

Wo bleiben da die Politike-
rinnen und Politiker, welche
sich jeweilsmit grossenWor-
ten brüsten, sich für die Schwa-
chen, für dieUmwelt und unse-

re Lebensgrundlagen einzuset-
zen?Nicht einmal die zitierten
Grünen sind hier konsequent
mit ihren Forderungen.

Das ganze Luzerner Land-
wirtschaftsland ist konsequent
als Biodiversitätsfläche und für
die direktemenschliche Ernäh-
rung zu nutzen. Alles andere ist
nicht zeitgemäss. Zudem sind
möglichst viele Bäume zu
pflanzen, umunser städtisches
Mikro-Klima zu verbessern.
Die Forderung kann ohne viel
Aufwand auf kommunaler
Ebene umgesetzt werden und
wird einen echtenUnterschied
machen.

Markus Schärli,
Luzern,MitgliedGLP

Unerträglich
«Warum feuerte die Luzerner
Polizei Gummischrot ab?»
Ausgabe vom 19. August

Ich habe als Augen- undOh-
renzeuge einewichtige Ergän-
zung: Ein beachtlicher Kern
der schottischen Fanswar stark
alkoholisiert. AmMittwoch
haben dieHibernian-Fans bis
spät in dieNacht in einem
Lokal gesoffen und gegrölt.
Fortsetzung folgtemit grösse-
remAufgebot und verstärkter
Akustik amDonnerstagmor-
gen nach Verdreckung des
Fritschi-Brunnens. DieHitze
hat das Ihre beigetragen. Der
Auftritt war für Anwohner und
Touristen unerträglich. Gratu-
lierenwir der Luzerner Polizei,
dass es nicht zu Schlimmerem
gekommen ist.

Martin vonWalterskirchen, Luzern
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Wir spielen Ihnen
die Information zu,
damit Sie mit Ihrer
Argumentation
immer wieder
einen Volltreffer
landen.
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